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 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 10.07.1962

Norm

AuffOG §3c

AußStrG §16 BIII2c

Rechtssatz

Nach Rechtskraft des verwaltungsbehördlichen Bescheides auf Vermögensübertragung an die Sammelstelle ist die

Aufrechterhaltung der Kuratel und die Zurückhaltung eines Deckungsfonds für allfällige weitere Kuratorenkosten

offenbar gesetzwidrig, die eventuelle Zurückbehaltung überdies nichtig.
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